
 
 
 
 
 

 

 

G E M E I N D E   W Ö L F L I N S W I L 

 
P R O T O K O L L 

 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom Freitag, 25. Juni 2021 

 
 
 
Vorsitz Barbara Fricker, Gemeindeammann 
Protokoll Frank Reinhardt, Gemeindeschreiber 
Stimmenzähler Stefan Waldmeier 
 Urs Reimann 
 
Ort Turnhalle Huebmet 
Zeit 19.45 bis 20.15 Uhr 
 
 
 
Präsenz 
 
Stimmberechtigte gemäss Stimmregister 155 
 
Für die endgültige Beschlussfassung der Sachgeschäfte 
erforderliche Stimmenzahl (1/5) 31 
 
Anwesend laut Ausweiskontrolle 29 
 
 
Sämtliche an der Gemeindeversammlung gefassten Beschlüsse unterliegen dem fakultativen 
Referendum. 
 
 
 
Traktanden 
 
1. Protokoll vom 22. November 2019 
2. Rechenschaftsbericht 2020 
3. Jahresrechnung 2020 
4. Wahlbeschlüsse Finanzkommission und Stimmenzähler 
5. Verschiedenes und Umfrage 
 
 
 
Aktenauflage 
Die Gemeindeversammlungsakten lagen in der Gemeindekanzlei Wölflinswil vom 11. bis 25. 
Juni 2021 zur Einsichtnahme öffentlich auf.  
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Begrüssung 
 
Gemeindeammann Barbara Fricker begrüsst die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger zur heutigen Gemeindeversammlung und nennt namentlich die eingegangenen 
Entschuldigungen. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung mit Traktandenliste und Traktandenberichten 
fristgerecht zugestellt wurde. Die Akten und Unterlagen konnten bis heute auf der 
Gemeindekanzlei eingesehen, im Internet heruntergeladen oder in gedruckter Form bezogen 
werden. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäss einberufen und verhandlungsfähig. Die 
Versammlung wird für Protokollzwecke auf einen Tonträger aufgenommen. 
 
 
 
Verhandlungen 
 
Traktandenliste 
 
Eine Änderung der Traktandenliste wird nicht gewünscht. 
 
 
 
1. Protokoll der Versammlung vom 22. November 2019 
 
Das Protokoll der Ortsbürgerversammlung vom 22. November 2019 konnte im Internet unter 
www.woelflinswil.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindekanzlei in gedruckter oder 
elektronischer Form bezogen werden.  
 
Diskussion  Keine 
 
Antrag  Genehmigung des Protokolls der Ortsbürgergemeindeversammlung 

 vom 22. November 2019. 
 
Beschluss  Der Antrag wird mit 29 Ja-Stimmen einstimmig genehmigt.  
 
 
 
2. Rechenschaftsbericht 2020 
 
Gemäss Gemeindegesetz hat der Gemeinderat mit der Genehmigung der Rechnung einen 
Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der Bericht konnte im Internet unter www.woelflinswil.ch 
heruntergeladen oder bei der Gemeindekanzlei in gedruckter oder elektronischer Form 
bezogen werden. 
 
Diskussion  Keine 
 
Kenntnisnahme Der Rechenschaftsbericht 2020 wird von der Versammlung zur  
     Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 

http://www.woelflinswil.ch/
http://www.woelflinswil.ch/
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3. Jahresrechnung 2020 
 
Gemeinderätin Jessica Meier: Die Rechnung 2020 der Ortsbürgergemeinde Wölflinswil 
schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 9‘664.33 ab. Der Aufwandsüberschuss 
wird dem Eigenkapital in der Position Bilanzüberschuss entnommen. Der Bilanzüberschuss 
beträgt per 31.12.2020 CHF 717'523.52. Der Gewinn aus der Forstwirtschaft beträgt CHF 
80‘427.78. Dieser Betrag wird in den Waldfonds eingelegt. Dieser weist Ende Jahr einen 
Bestand in Höhe von CHF 3‘476‘961.55 auf. 
 
Das Wort wird der Finanzkommission, Mitglied Christoph Bircher, übergeben. Dieser führt 
aus, dass die vorliegende Jahresrechnung durch die Finanzkommission geprüft wurde, die 
Belege vollständig sind und die Rechnung sauber und korrekt geführt wurde. Die 
Jahresrechnung 2020 wird zur Annahme empfohlen. Christoph Bircher führt die Abstimmung 
durch. 
 
Diskussion Keine 
 
Antrag Genehmigung der Jahresrechnung 2020. 
 
Beschluss Der Antrag wird mit 27 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen genehmigt. 
 
Abschliessend dankt Gemeindeammann Barbara Fricker dem Leiter Finanzen, Rolf Bohni, 
für die sauber abgefasste Rechnung. Ebenfalls geht ein Dank an die Finanzkommission für 
die Prüfung der Rechnung und die Abstimmung. 
 
 
 
4. Wahlbeschlüsse betreffend Finanzkommission und 

Stimmenzähler 
 
Gemeindeammann Barbara Fricker: Die Ortsbürgergemeindeversammlung bestimmt, 
gestützt auf das Gesetz über die Ortsbürgergemeinden, auf den Beginn der Amtsperiode die 
Mitglieder der Finanzkommission sowie die Stimmenzähler. Bisher wurden die 
Finanzkommission und die Stimmenzähler der Einwohnergemeinde auch für die Belange der 
Ortsbürgergemeinde als zuständig erklärt. Diese Aufgabenzuteilung hat sich bewährt und wir 
möchten dies auch für die nächste Amtsperiode beibehalten. 
 
Diskussion Keine 
 
Antrag Für die Amtsperiode 2022/2025 seien die Mitglieder der Finanzkommission 

und die Stimmenzähler der Einwohnergemeinde auch für die Belange der 
Ortsbürgergemeinde als zuständig zu erklären. 

 
Beschluss Der Antrag wird mit 29 Ja-Stimmen einstimmig angenommen. 
 
 
 
5. Verschiedenes und Umfrage 
 
Neuorganisation Forstbetrieb 
 
Vizeammann Gebi Maier: Der Forstbetrieb Wölflinswil-Herznach-Oberhof-Ueken 
bewirtschaftet insgesamt knapp 630 Hektaren Wald im Eigentum der beteiligten 
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Ortsbürgergemeinden mit einem Jahreshiebsatz von 5‘400 Festmetern. Daneben betreut der 
Betrieb rund 270 Hektaren Privatwald. Die OBG Wölflinswil stellt als Kopfbetrieb das nötige 
Betriebspersonal und die Betriebsmittel bereit. Aktuell beschäftigt der Betrieb 1 Förster, 1 
Vorarbeiter, 1 Forstwart und 2 Lehrlinge. Der Forstbetrieb hat sich in einem schwierigen 
wirtschaftlichen Umfeld bisher gut behauptet. Im Kerngeschäft, der Waldbewirtschaftung, 
wird es aber immer schwieriger, eine Kostendeckung zu erreichen. Gleichzeitig setzt die 
anspruchsvolle Betriebsorganisation mit detaillierter Abrechnung aller Leistungen pro 
Waldeigentümer den Rationalisierungsmöglichkeiten enge Grenzen. Aus diesem Grund und 
im Auftrag der Gemeinderäte thematisierte die Forstrevierkommission an ihren letzten 
Sitzungen die zukünftige Struktur des Forstbetriebes und betraute Forstingenieur Lorenz 
Bader, Kaufmann + Bader GmbH, der bereits verschiedene Reorganisations-Projekte 
begleitet hat, mit den entsprechenden Abklärungen. Gestützt auf diese Abklärungen ist man 
zum Schluss gekommen, dass mit der Gründung einer „Gemeindeanstalt - Forstbetrieb Wid“ 
die Qualität der Waldbewirtschaftung und die Eigenständigkeit langfristig gesichert werden 
könnte. Die Vorteile einer Gemeindeanstalt, wie schlanke Führungs- und 
Verwaltungsstrukturen, gemeinsame Abrechnung, eigene Rechtspersönlichkeit, Möglichkeit 
der Reservebildung, Planungssicherheit etc. sprechen für sich. Momentan befindet sich die 
„Anstaltsordnung – Forstbetrieb Wid“ bei den Gemeinderäten in der Vernehmlassung. 
Sollten sich die Gemeinderäte für die „Gemeindeanstalt – Forstbetrieb Wid“ aussprechen, so 
wird im Oktober eine Informationsveranstaltung durchgeführt und das Geschäft an den 
Wintergemeindeversammlungen 2021 traktandiert. 
 
Diskussion  Keine 
 
Nachdem das Wort nicht verlangt wird, kann Gemeindeammann Barbara Fricker die 
Versammlung um 20.25 Uhr schliessen. 
 
 

Für ein getreues Protokoll: 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 

 
 
 
 

 Barbara Fricker  Frank Reinhardt 
 Gemeindeammann Gemeindeschreiber 
 
 
 
Rechtskraftbescheinigung 
 
Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist sind sämtliche Beschlüsse der Ortsbürger-
gemeindeversammlung am 03. August 2021 in Rechtskraft erwachsen. 
 
5063 Wölflinswil, 16. August 2021 
 
 
 NAMENS DES GEMEINDERATES 
 
 
 
 

 Barbara Fricker  Frank Reinhardt 
 Gemeindeammann Gemeindeschreiber 


